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65. Jahrgang                              13.03.2026                                          Nr. 10 

 

1. Bekanntmachung 
    Elfte Satzung vom 1 0 . 0 3 . 2 0 2 6 zur Änderung der Satzung der Stadt        

Recklinghausen über die Abgabe von Speisen und Getränke zum sofortigen 
Verzehr in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und im Schulbereich sowie 
die Erhebung von Gebühren vom 07.09.2006 

 
2. Bekanntmachung 
    Widerspruchsrecht für Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen 
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Elfte Satzung vom 1 0 . 0 3 . 2 0 2 6  

zur Änderung der Satzung der Stadt Recklinghausen über die Abgabe von Speisen 
und Getränke zum sofortigen Verzehr in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder 
und im Schulbereich sowie die Erhebung von Gebühren vom 07.09.2006 

Aufgrund der §§ 7, 41 Absatz 1 Buchstabe f und i der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. 
S. 618), sowie der §§ 4, 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969 S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 155), hat der Rat der Stadt Recklinghausen in 
seiner Sitzung am 09.03.2026 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Die Satzung der Stadt Recklinghausen über die Abgabe von Speisen und Getränke zum 
sofortigen Verzehr in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und im Schulbereich sowie 
die Erhebung von Gebühren vom 07.09.2006 (Amtsblatt Nr. 25 vom 08.09.2006), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 25.06.2024 (Amtsblatt Nr. 30 vom 26.06.2024), wird wie folgt 
geändert: 

  

§ 7 wird wie folgt neu gefasst: 

 

§ 7 Gebührensatz 

 

Der Gebührensatz beträgt für die Abgabe von Speisen im Verpflegungssystem 
„Warmverpflegung“ mit Getränken und Ausgabe- oder/und Bedienungspersonal für 

1. Nutzer in Tageseinrichtungen für Kinder: mtl.  56,65 € 

2. Nutzer in offenen Ganztagsschulen: mtl. 79,50 € 

3. Nutzer des Tagesmenüs in Sekundarstufen je Tag 
 bei Systemzahlung: 5,21 € 
 bei Barzahlung:        5,30 € 
     Sonstige Nutzer:        6,65 € 

4. Nutzer der Essen an Stationen in Sekundarstufen je Tag 
 bei Systemzahlung: 5,48 € 
 bei Barzahlung: 5,60 € 
 Sonstige Nutzer: 7,00 € 

Die Leistung ist gem. § 4 Nr. 23 lit. c UStG umsatzsteuerfrei. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 



Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
NRW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Recklinghausen vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Recklinghausen, 10.03.2026 

 

T s c h e r s i c h 
Bürgermeister 

 






